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Änderungen und Ergänzungen der Ausschreibung 
(Änderungen und Ergänzungen sind kursiv gedruckt) 

 
Art. 2.7  Offizielle wird wie folgt geändert: 
 
streiche: 
Techn. Kommissar   Matthias Fuchs  SPA 1149771 
 
ergänze:  
Techn. Kommissar   Franz Negratschker SPA 1108218 
Sicherheitsbeauftragter Beifahrer 00  Jens Barthel   SPA 1188513  
Sicherheitsbeauftragter Beifahrer 000  Silwy Bromnitz  SPA 1177295 
Sachrichter Schikane          Wolfgang Kastl  WP1/5 
Sachrichter Schikane          Rainer Niegel  WP2/6 
Sachrichter Schikane          Gerald Hoppert  WP2/6 
Rundenzähler    Jochen Geiger  WP3/6 

       
 
Art. 11.6 weitere Besonderheiten wie folgt ergänzt: 
 
Da sich auf der vorgesehenen Rallyeroute keine öffentliche Tankstelle befindet ,die Kraftstoff mit 102 
Oktan anbietet dürfen Fahrzeuge, welche mit 102 Oktan-Kraftstoff betankt werden müssen, nach 
Beantragung in den vom Veranstalter eingerichteten Tankzonen (TZ) Kraftstoff nachtanken. 
Jeder Teilnehmer der nachtanken will, muss: 

- Eine Anmeldung (über das entsprechende Formular) muss bis spätestens 07.10.2025 
erfolgen. 

- Eine öldichte Unterlegplane für das Fahrzeug benutzten, 
- Das absolute Rauchverbot in der Tankzone beachten, 
- Die Sicherheitsbestimmungen nach Art. 61 - RyR 2025 einhalten, 
- Den Anweisungen des anwesenden Feuerwehrpersonals zwingend folgen. 

Nur Fahrer oder Beifahrer dürfen mit feuerfester Kleidung den Tankvorgang vornehmen, dabei darf 
die Crew von maximal zwei Teammitgliedern unterstützt werden, die kurz vor dem Betanken den 
Kraftstoff in die Tankzone bringen und sofort nach dem Betanken die Kraftstoffbehälter aus der 
Tankzone entfernen. Keinesfalls dürfen Kraftstoffbehälter in der Tankzone gelagert werden. 

 

Uwe_Jentsch________  Hollfeld,_01.10.2025  
Rallyeleiter    Ort, Datum   Unterschrift 
 
 
DMSB genehmigt am 02.10.2025 
Mischa Eifert, Koordination Sport  


